
LaiKfegsc'irekijon
B'ngelangt am

09, NOV, 2015

Landesrat Mag. Johannes Tratter

Abgeordnete
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Schriftliche Anfrage der Abg. KO Dr. Andrea Haselwanter-Schneider betreffend 

"Wegerschließung Pletzernhof in Kitzbühel: Liegt die Gesamtabrechnung jetzt vor und welche 
Kosten hat das Land Tirol übernommen?" (429/15);

Beantwortung

Sehr geehrte Frau Abgeordnete!

Sie haben in der Landtagssitzung vom 07.10.2015 eine Anfrage betreffend „Wegerschließung 
Pletzernhof in Kitzbühel: Liegt die Gesamtabrechnung jetzt vor und welche Kosten hat das Land 
Tirol übernommen?", Einlaufzahl 429/15, unter anderem an mich gerichtet und um Beantwortung 

nachfolgender Fragen ersucht. Mit derselben Fragestellung haben Sie sich auch an Herrn 

Landeshauptmann Günther Platter und Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter ÖR Josef Geisler gewandt.

1. Is t es be i den Gesamtkosten in de r Höhe von 602.918,96 Euro fü r das Land Tirol geblieben ?

a. Wenn nicht, Kosten in w elcher Höhe sind noch dazugekom men?

2. L iegt inzwischen eine G esam tabrechnung des Projektes Pletzernweg in K itzbühel vor?

a. Wenn ja, welche Gesamtkosten (brutto) ha t das Land Tirol getragen?

b. Wenn ja , welche Gesamtkosten (brutto) hat die Stadt K itzbühel getragen?

c. Wenn ja, welche Gesamtkosten (brutto) ha t die W eginteressentschaft getragen ?

d. Wenn ja , hat es noch weitere Kostenträger gegeben?

e. Wenn die G esam tabrechnung noch n icht vorliegt, b is wann so ll diese vorliegen?

3. Zu den Kosten des Landes: In welcher Höhe wurden inzw ischen Kosten aus dem Ansatz „Beitrag  

zum Güter- und Seilwegebau und Instandhaltung“ übernom m en?

4. Zu den Kosten des Landes: In w elcher Höhe wurden Bedarfszuweisungen fü r das Projekt 
„W egerschließung P le tzernhof K itzbühel“ bereitgestellt?
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5. Hat sich die Höhe der bereitgestellten Bedarfszuweisungen nach d e r im Vorfeld vereinbarten  

Aufte ilung der Gesamtkosten in 50% Förderungen Land Tirol - 10% Bedarfszuweisungen - 20%  
Gemeinde K itzbühel - 20% W eginteressentschaft gerichtet?

6. Nach welchen Kriterien wurde die Unterstützungswürdigkeit des Projekts m it Bedarfszuweisungen  
beurteilt? (Bitte um taxative Aufzählung a lle r eingeflossenen Kriterien)

7. Wurden Ansuchen, Prüfung und Zusage inform ell abgew ickelt oder g ib t es dazu einen definierten  
Prozess?

a. Im Falle eines Prozesses ersuche ich um detaillierte Beschreibung desselben sowie um 

Überm ittlung a lle r Unterlagen und Formulare, die im Zuge des Prozesses zum Einsatz  
gelangten.

b. Im Falle de r informellen Abwicklung, warum g ib t es dazu keinen transparenten Prozess?

8. Welche Zielsetzung/en wurde/n dem Land Tirol seitens der Gemeinde K itzbühel fü r das Vorhaben 
komm uniziert?

9. Aus vorangegangenen Anfragebeantwortungen geh t hervor, dass der Vertragspartner des Landes 

(Fördergeberin) eine W eginteressentschaft (Förderwerberin) ist.

a. W er is t M itglied der W eginteressentschaft? Ich ersuche um taxative Aufzählung unter 

Nennung von Vor- und Zunam e bei natürlichen Personen sowie Name z.B. It. Firmenbuch, 

Vereinsregister, etc. bei juristischen Personen, vollständige Adresse und Parteienstellung.

10. Um welche Förderung handelt es sich genau, d.h. welches Förderprogramm, welche Richtlinie, 
welcher Code, etc. ?

11. Nach welchen Kriterien wurde die Förderwürdigkeit des Projekts beurteilt? Ich ersuche um taxative  

Aufzählung a lle r eingeflossenen Kriterien.

12. Welche Z ielsetzungen wurden im Förderantrag seitens der Förderwerberin fü r das Vorhaben 

angegeben? Ich ersuche darum, den im Förderantrag gewählten W ortlaut wiederzugeben.

13. Wurden bei de r Entscheidung über die Förderwürdigkeit des Projekts auch A lternativum setzungen  
geprüft?

a. Wenn ja, welche?

b. Wenn nein, warum nicht?

14. W ar das Land Tirol in die P lanung des Projekts e ingebunden?

a. W e n n ja ,...

i. wie o ft ha t man sich zum Zw eck der gem einsam en Planung getroffen?

ii. zu welchen Zeitpunkten in Bezug a u f den Baubeginn fanden diese Treffen statt?

Hi. aus welchen Sachgebieten waren Experten anwesend?

b. Wein nein, wie ha t das Land Tirol im  Zuge der Prüfung der Förderwürdigkeit sichergestellt,

dass es sich bei dem eingereichten Vorhaben um die beste Umsetzung im Sinn der im

Förderantrag angegebenen Zielsetzung/en gehandelt hat?

15. Wurde im Zuge d e r Prüfung der Fördervoraussetzungen geprüft, ob ein gültiger 

Gemeinderatsbeschluss vorliegt?

a. Wenn ja, wie ha t die Gemeinde K itzbühel diesen Beschluss gegenüber dem Land Tirol 

nachgewiesen?
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b. Wenn nein, warum hat die T iroler Landesregierung nicht a u f die E inhaltung säm tlicher 
Formalitäten geachtet?

16. Welche Vereinbarung wurde fü r die Höhe d e r Bedarfszuweisungen bei Überschreitung der 

geschätzten Baukosten von 800.000 EUR getroffen?

a. Falls keine Vereinbarung getroffen wurde, warum hat man darau f vergessen?

17. Wurde eine Obergrenze der Gesamtbaukosten vereinbart, b is zu der m axim al die Bereitstellung von 

Bedarfszuweisungen von 10% gilt, oder wurde der Förderbetrag m it einem absoluten Betrag  

gedeckelt? (Ich ersuche um detaillierte und nachvollziehbare Beschreibung d ieser Regelung.)

18. Das Land Tirol wollte ursprünglich 50% der geplanten Baukosten von 800.000 Euro fördern, wie 

Landesrat Geisler m itgeteilt hat. Z ita t LR Geisler: „F ü r das gesam te Erschließungsprojekt wurden au f 

Basis der Planungen Baukosten von rund €  800.000,- ka lku liert bzw. durch E inholung entsprechender 

Angebote e r m i t t e l t .  Inzwischen lieg t der Ante il des Landes an den übernom m enen Kosten schon  

bei m indestens 602.918,96 Euro. A u f Basis w elcher Beschlüsse hat das Land Tirol Mehrkosten von 

zum indest 200.000 Euro fü r dieses W egprojekt übernom m en?

19. W er trägt die politische Verantwortung in der Landesregierung fü r die Übernahme d ieser stattlichen  
M ehrkosten bei diesem Wegprojekt?

20. Entstehen dem Land Tirol durch die Erhaltung des Pletzernweges bzw. durch Schneeräum ung oder 

andere M aßnahmen fü r den laufenden Betrieb irgendwelche weitere Kosten?

a. Wenn ja, in w elcher Höhe?

b. Wenn nein, w er trägt diese Erhaltungskosten dann?

Hiezu beehre ich mich folgendes mitzuteilen:

Nach § 31 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Tiroler Landtages ist jeder Abgeordnete berechtigt, in den 

Angelegenheiten der Landesverwaltung an die Mitglieder der Landesregierung schriftliche Fragen über 
Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches zu richten.

Sofern obenstehende Fragen in meine Angelegenheiten gemäß Anlage der Verordnung der 

Landesregierung vom 30. März 1999 über die Geschäftsordnung der Tiroler Landesregierung, LGBI. Nr. 

14/1999, zuletzt geändert durch LGBI. Nr. 12/2015, fallen, kann dazu wie folgt Stellung genommen 
werden.

Für das Projekt „Wegerschließung Pletzernhof Kitzbühel“ wurden keine Bedarfszuweisungsmittel gewährt. 
Bezüglich der Gesamtkosten liegen keine Informationen oder Unterlagen vor, somit kann zu den in der 
schriftlichen Anfrage angeführten Punkten keine Aussage getroffen werden.

Ich darf Sie, sehr geehrte Frau Abgeordnete, auf die oben angeführte Bestimmung der Geschäftsordnung 
hin- und auf die Ausführungen meiner Kollegen verweisen und verbleibe,

mit freundlichen Grüßen

Landesrat Mag. Johannes Tratter
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